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A. Einleitung

I. Einführung

Ein Contractual Trust Arrangement (CTA) beschreibt eine rechtsgeschäftliche
Treuhandkonstruktion, die einem Arbeitgeber zur Finanzierung und Insolvenzsi-
cherung von Verpflichtungen aus unmittelbaren Versorgungszusagen und Wert-
kontenmodellen dient.

Hierbei überträgt ein Arbeitgeber Vermögenswerte auf einen Treuhänder, der
treuhandvertraglich verpflichtet ist, die nunmehr in seinem Eigentum stehenden
Vermögenswerte im Interesse des Arbeitgebers zu verwalten und in verschiedene
Finanzinstrumente anzulegen. Dieses als Verwaltungstreuhand bezeichnete
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Treuhänder wird durch ein Siche-
rungsrecht flankiert, das zur Insolvenzsicherung der Arbeitnehmeransprüche führen
soll. Dafür wurden in der Praxis zunächst die demArbeitgeber gegen den Treuhänder
zustehenden Rückübertragungsansprüche an den Vermögenswerten für den Fall der
Arbeitgeberinsolvenz an die Arbeitnehmer verpfändet (sog. Pfandrechtsmodell).1

Das Pfandrechtsmodell gilt in der Praxis jedoch als unflexibel, da es als akzesso-
rische Realsicherheit den sachenrechtlichen Zwängen unterworfen ist und es zur
wirksamen Sicherheitenbestellung einer zwingenden Mitwirkung der Arbeitnehmer
als Pfandgläubiger (§§ 1205 Abs. 1, 1274 Abs. 1 Satz 2 BGB) bedarf.2 Das Pfand-
rechtsmodell hat sich aus diesen Gründen nicht durchgesetzt und ist durch das –
dieser Arbeit zugrunde liegende – Treuhandmodell abgelöst worden.Wie inzwischen
in Praxis und Literatur üblich3, wird nachfolgend unter einem CTA nur das Treu-
handmodell verstanden.

Das Treuhandmodell ist als fiduziarische Sicherheit konzipiert. Das bedeutet, der
Treuhänder ist vertraglich nicht nur verpflichtet, die in sein Eigentum übergegan-
genen Vermögenswerte treuhänderisch im Interesse des Arbeitgebers zu verwalten,
sondern zugleich im Interesse der Arbeitnehmer zur Sicherung ihrer Forderungen.
Da der Treuhänder in zwei Richtungen treuhänderisch tätig wird, spricht man von
einer Doppeltreuhand, die nicht nur Elemente einer „Verwaltungstreuhand“, sondern
auch einer „Sicherungstreuhand“ aufweist. Im (Insolvenz-)Sicherungsfall ist der
Treuhänder den Arbeitnehmern gegenüber verpflichtet, ihre gesicherten Ansprüche
aus den treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerten zu befriedigen.

1 Ausführlich zum Pfandrechtsmodell Begiebing, S. 1 ff.
2 WHSS/Schnitker, Umstrukturierung, Teil J Rn. 148.
3 Vgl. z. B. Ganter, NZI 2013, 769, 772.



Der Sinn und Zweck eines CTAs erschöpft sich nicht nur in der Insolvenzsi-
cherung von erst in der Zukunft zu erfüllenden Arbeitnehmeransprüchen, sondern
erstreckt sich auf das vom Arbeitgeber regelmäßig verfolgte Ziel, eine Optimierung
seiner nach deutschem Handelsbilanzrecht oder internationaler Rechnungslegung
aufgestellten Bilanzen zu erreichen. Bei vorschriftsmäßiger Gestaltung bewirkt ein
CTA eine Saldierung der Pensions- undWertguthabenverpflichtungen mit den in das
CTA eingebrachten Vermögenswerten, so dass auf der Passivseite der Bilanz die
Verpflichtungen nicht mehr auszuweisen sind. Voraussetzung dafür ist unter ande-
rem, dass die der Saldierung dienenden Vermögenswerte in einer Arbeitgeberin-
solvenz konkret den gegenüber den Arbeitnehmern eingegangenen Verpflichtungen
zugeordnet, mithin insolvenzfest sind. Erst seit jüngerer Zeit werden CTAs zur
Erfüllung der gesetzlichen Insolvenzsicherungspflichten im Bereich der Altersteil-
zeit- und Wertkontenmodelle eingesetzt.4

II. Praxisrelevanz

CTAs erfreuen sich seit der Jahrtausendwende besonderer Aufmerksamkeit der
Arbeitgeber. Dies versteht sich vor demHintergrund, dass es sich um ein im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung entwickeltesModell handelt, um systembedingte
Nachteile bei der internationalen Bilanzierung rückstellungsfinanzierter Direktzu-
sagen durch die bereits angesprochene Bilanzverkürzung zu beseitigen.5 Eine Bi-
lanzverkürzung im Rahmen der rückstellungsfinanzierten Direktzusage war bis zur
Jahrtausendwende nur für nachUS-amerikanischen Generally Accepted Accounting
Principles (US-GAAP) bilanzierende deutsche Konzerne möglich. Für nach den
International Accounting Standards (IAS) bilanzierende deutsche Unternehmen war
dies nach der alten Fassung der IAS ausgeschlossen, wenn – wie bei einer Direkt-
zusage zwingend gegeben – die Arbeitnehmer einen unmittelbaren Versorgungs-
anspruch gegen ihren Arbeitgeber haben.6 Dieses Ausschlusskriterium kippte das
International Accounting Standards Committee (IASC) im Jahr 2000.7 Während
CTAs bis dahin nur bei wenigen Unternehmen wie etwa DaimlerChrysler, Siemens
und der Deutschen Shell8 eingerichtet waren, ist die Anzahl derer, die CTAs ein-
gerichtet haben, seitdem stetig gestiegen. Diese Entwicklung wurde dadurch vor-
angetrieben, dass die Konzernbilanzierung nach den IAS, inzwischen in Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) umbenannt, seit 2005 verpflichtend ist
und mit Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)9 im Jahr

4 Rößler, DB 2013, 1607, 1607.
5 Ausführlich dazu C.II.1.
6 Rößler/Doetsch/Heger, BB 1999, 2498, 2500; Rhiel, FS Förster, S. 489, 499 f.
7 Rhiel, FS Förster, S. 489, 500.
8 Rhiel, FS Förster, S. 489, 492.
9 BGBl. I S. 1102.
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2009 nunmehr auch das deutsche Handelsbilanzrecht ein Verrechnungsgebot vor-
sieht.

Inzwischen haben nicht nur die ganz überwiegende Mehrheit aller DAX-Unter-
nehmen, sondern zunehmend auch mittelständische Unternehmen CTAs einge-
richtet.10 Beispielhaft aus dem Kreis der Großunternehmen seien Bayer, Bertels-
mann, Daimler, Deutsche Bahn, Infineon, Lufthansa, MAN, REWE, ThyssenKrupp
und Volkswagen genannt, die jeweils eigene Treuhandgesellschaften gegründet
haben (sog. „Einzel-“ oder „Konzern-CTA“).11 Da die Einrichtung unternehmens-
und konzernbezogener CTAs aufgrund ihrer rechtlichen Komplexität eine kosten-
intensive12 Beauftragung hochqualifizierter Rechtsberatungsunternehmen bedingt,
werden inzwischen ganzheitliche CTA-Lösungen überbetrieblich am freien Markt
angeboten („überbetriebliche Gruppen-CTA“). Beispielhaft genannte Anbieter sind
dieAllianz Treuhand GmbH,Alte Leipziger Treuhand GmbH oder dieDekaTreuhand
GmbH.13 Sie bieten ihre Leistungen sowohl im Bereich der betrieblichen Alters-
versorgung als auch im Bereich der Wert- und Altersteilzeitkonten an.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von CTAs werden in jüngerer Zeit Arbeit-
geberinsolvenzen publik, in denen CTAs eine Rolle gespielt haben. Bekannte In-
solvenzfälle sind vor allem die Insolvenzen von Arcandor (früher: KarstadtQuelle)
und Qimonda, die jeweils eigene CTA-Treuhandgesellschaften14 zur Sicherung der
Betriebsrenten ihrer Mitarbeiter eingesetzt haben. Auch die Arbeitsgerichtsbarkeit
hat sich in jüngster Zeit immer häufiger mit CTAs und mit der Frage ihrer Insol-
venzfestigkeit zu beschäftigen.15 Viele Fragestellungen in dem Bereich sind um-
stritten und höchstrichterlich16 ungeklärt.

Die auf Arbeitgeberseite ungebremste Tendenz zur Einrichtung von CTAs sowie
die nach wie vor ungelösten Nachwehen der europäischen Wirtschaftskrise lassen
befürchten, dass sich Rechtsberater, Insolvenzverwalter und Gerichte in Zukunft
vermehrt mit bislang noch nicht aufgeworfenen und ungeklärten Rechtsfragen, die
sich im Rahmen eines CTAs – und insbesondere in der Insolvenzabwicklung –
stellen, beschäftigen werden. Diese Arbeit dient der Untersuchung dieser praxisre-

10 Birkel/Obenberger, BB 2011, 2051, 2051.
11 Vgl. die einschlägigen Internetpräsenzen, insbesondere die dort veröffentlichten Jah-

resabschlüsse; die Treuhandgesellschaften werden jeweils als Pension Trust e.V. geführt.
12 Uckermann, S. 139.
13 Vgl. die einschlägigen Internetpräsenzen der genannten Unternehmen.
14 KarstadtQuelle Pensions Trust e.V. und Quimonda Pension Trust e.V.
15 BAG,Urt. v. 18.07.2013 – 6AZR 47/12, NZA 2013, 1440 ff.; LAGBerlin-Brandenburg,

Urt. v. 27.10.2011 – 5 Sa 1310/11, NZI 2012, 282 ff.; LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 19.06.
2012 – 16 Sa 2205/11, juris; LAG Nürnberg, Urt. v. 14.11.2012 – 2 Sa 837/10, DB 2013,
1611 ff.; LAG Hamm, Urt. v. 06.03.2013 – 6 Sa 976/12, ZIP 2013, 1294 ff. (vorgehend ArbG
Minden, Urt. v. 06.06.2012 – 2 Ca 1245/11, juris).

16 Zu beachten ist jedoch die ergangene Entscheidung des BAG v. 18.07.2013 – 6 AZR 47/
12, NZA 2013, 1440 ff.
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